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Das Thema Nachhaltigkeit
drängt mit Macht in den
Finanzierungsprozess von
Immobilien hinein. Jedoch
fehlt es an detaillierten Krite-
rien, was eine grüne, soziale
und nachhaltige Finanzierung
ausmacht. Wie sich die Ak-
teure behelfen, ihre Ideen
und Modelle, davon handelt
die Titelgeschichte „Alle krei-
sen um die Nachhaltigkeit“
des Magazins.

Außerdem: Die Inflation läuft
nicht davon, die Gefahr liegt
im Ende des Immobilienzyk-
lus. Basel III und kein Ende:
Nachbesserung bei Immobil-
ienfinanzierungen gefordert.
Sanieren oder stranden: Eine
schlechte Energieeffizienz
schlägt sich im Gebäudewert
nieder. Objektwerte trotzen
Extremwetter: Erst wenn der
Markt reagiert, erhalten
Klimarisiken ein Preisschild.
Gelassener Blick auf Berlin:
Die Finanzierer erwarten
wenig Irritationen durch
Regierungspläne. Dazu gibt
es Zahlen aus der Finanzwelt
und eine Übersicht über den
Markt der gewerblichen
Immobilienfinanzierer.
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Baurecht. Eine Schiedsgutachtenabrede
sperrt die vorherige oder parallele
Durchführung eines selbstständigen
Beweisverfahrens, wenn sich dessen
Beweisthema mit dem Anwendungsbereich
der Schiedsgutachtenabrede deckt.

BGH, Beschluss vom 26. Januar 2022
Az. VII ZB 19/21

Schiedsuntersuchung hat Vorrangg
vor einem Beweisverfahren
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DER FALL

Die Parteien haben einen Bauvertrag zur
Neuerrichtung einer Autobahnbrücke ge-
schlossen, dem die VOB/B zugrunde
liegen. Während der Ausführung kommt
es zu Streitigkeiten über Mängel der ge-
fertigten Stahlbauteile sowie über den
Fertigungsprozess. Die Auftraggeberin
verlangt daraufhin eine Schiedsunter-

suchung gemäß § 18 Abs. 4 VOB/B durch
eine staatlich anerkannte Prüfstelle.
Kurz darauf beantragt die Auftragnehme-
rin, dass ein selbstständiges Beweisver-
fahren eingeleitet wird. Das Landgericht
hat ebenso wie das OLG den Antrag auf
Durchführung des Beweisverfahrens we-
gen Unzulässigkeit zurückgewiesen.
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DIE FOLGEN

Der BGH schließt sich an und erklärt,
dass die Schiedsgutachtenabrede Sperr-
wirkung gegenüber der Durchführung
eines selbstständigen Beweisverfahrens
entfaltet. Aufgrund einer vorrangigen
Schiedsgutachtenvereinbarung der Par-
teien gemäß § 18 Abs. 4 VOB/B besteht
kein rechtliches Interesse der Auftrag-
nehmerin an der Durchführung des
selbstständigen Beweisverfahrens, da sich
der konkrete Anwendungsbereich – eine
materialtechnische Untersuchung der
mangelhaften Stahlbauteile – deckt. Der

BGH geht dabei davon aus, dass die Par-
teien einer Schiedsgutachtenvereinba-
rung zugleich die Abrede treffen, die
davon umfassten Tatsachenfragen grund-
sätzlich bindend durch den Schiedsgut-
achter feststellen lassen zu wollen.
Dadurch stellen die Parteien klar, dass
daneben über das gleiche Beweisthema
im Allgemeinen gerade keine gerichtliche
Beweiserhebung in Angriff genommen
werden soll. Dies vermeidet auch eine
doppelte Begutachtung derselbenAngele-
genheit.
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WAS IST ZU TUN?

Auf Basis des Beschlusses des BGH müs-
sen in vergleichbaren Fällen die Feststel-
lungen nun vorrangig ausschließlich über
das Schiedsgutachten erfolgen. De facto
schafft dieser Beschluss damit erhebliche
Konsequenzen für laufende, nunmehr
unzulässige Beweisverfahren. Es bleiben
weitere Fragen offen, beispielsweise ob
dieser Vorrang auch dann gilt, wenn als
Ursache nicht nur Material-, sondern
(auch) Verarbeitungsfehler in Betracht
kommen, die durch eine solche Schieds-
untersuchung gerade nicht geklärt wer-

den können. Ebenso ist die Frage unge-
klärt, ob die Sperrwirkung nur eintritt,
wenn eine Partei die Einrede der Schieds-
gutachtenabrede erhebt. Beide Parteien
haben jedenfalls einvernehmlich die
Möglichkeit – zum Beispiel um bindende
Streitverkündungen gemäß § 72 ff. ZPO
aussprechen zu können – schriftlich eine
einvernehmliche Vertragsanpassung vor-
zunehmen, um die Schiedsgutachten-
abrede zu streichen, bevor ein selbst-
ständiges Beweisverfahren eingeleitet
wird. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt
Dr. Jan D. Sommer
von Lenz und Johlen

Quelle: Lenz und Johlen

Öffentliches Recht. Ein Bebauungsplan mit
der Festsetzung eines allgemeinen
Wohngebiets darf im beschleunigten
Verfahren nur aufgestellt werden, wenn die
nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise
zulässigen Nutzungen ausgeschlossen sind.

OVG NRW, Urteil vom 10. Februar 2022
Az. 7 D 260/20.NE

Beschleunigtes Verfahren schließt
Gewerbe im Wohngebiet aus
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DER FALL

Um Wohnraum zu schaffen, stellte eine
Gemeinde einen Bebauungsplan im be-
schleunigten Verfahren (§ 13b BauGB)
auf. Der Bebauungsplan setzt ein allge-
meinesWohngebiet nach § 4 BauNVO fest

und schließt Tankstellen und Gartenbau-
betriebe aus. Im Rahmen einer Normen-
kontrolle wendet sich ein Nachbar gegen
den Bebauungsplan – mit Erfolg!
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DIE FOLGEN

DasOberverwaltungsgerichtNRWhat den
Bebauungsplan für unwirksam erklärt,
weil durch ihn nicht die Zulässigkeit von
Wohnnutzungen im Sinne des
§ 13b BauGB begründet wird. Eine Pla-
nung, die auf die Zulässigkeit von Wohn-
nutzungen gerichtet ist, liegt bei der
Festsetzung eines allgemeinen Wohnge-
biets nur dann vor, wenn die nach § 4
Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässi-
gen gewerblichen Nutzungen vollständig
ausgeschlossen werden. Hierfür spricht
neben dem Wortlaut der Regelung auch
der Gesetzeszweck, der auf die Beseiti-

gung von Wohnraummangel gerichtet ist,
hält das Gericht fest. Da nach dem Bebau-
ungsplan Betriebe des Beherbergungsge-
werbes, sonstige nicht störende Gewerbe-
betriebe und Anlagen für Verwaltungen
ausnahmsweise zulässig sein sollten, sind
die Voraussetzungen des § 13b BauGB
nicht erfüllt. Der Bebauungsplan leidet als
Folgefehler an einem beachtlichen Abwä-
gungsmangel, da sich die Gemeinde auf-
grund der Verfahrenswahl nicht mit der
Frage befasst hat, wie Eingriffe ausgegli-
chen werden.
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WAS IST ZU TUN?

Das OVG NRW hat sich mit dieser Ent-
scheidung der überwiegenden Auffassung
der Obergerichte angeschlossen. Abwei-
chend hat nur das OVG Rheinland-Pfalz
entschieden, dass die Festsetzung von
allgemeinen Wohngebieten ohne Ein-
schränkungen zulässig ist. Eine höchst-
richterliche Klärung liegt hierzu bislang
nicht vor. Der Gesetzgeber hat es bei der
Verlängerung der befristeten Regelung
versäumt, für Klarheit zu sorgen. Wenn
Gemeinden allgemeine Wohngebiete im
Verfahren nach § 13b BauGB ausweisen,
sind sie gut beraten, die Nutzungen aus-
zuschließen, die nach § 4 Abs. 3 BauNVO

ausnahmsweise zulässig sind. Denn die
Verfahrenserleichterungen des beschleu-
nigten Verfahrens führen in aller Regel
zu beachtlichen Folgefehlern. In reinen
Wohngebieten (§ 3 BauNVO) dürfte die
Anwendbarkeit des § 13b BauGB den
Ausschluss ausnahmsweise zulässiger
Nutzungen aufgrund ihrer Gebiets-
bezogenheit nicht zwingend erfordern.
Sofern nach dem Plankonzept auf diese
Nutzungen verzichtet werden kann,
sollten sie aber vorsorglich auch in
reinen Wohngebieten ausgeschlossen
werden. (redigiert von Anja Hall)

Steuerberater
Dr. Henrik Sundheimer

von Dornbach
Quelle: Dornbach

Steuerrecht. Nicht abzugsfähige Verluste
eines Kommanditisten auf Ebene der
Personengesellschaft dringen nicht zu
diesem durch und unterliegen somit auch
keiner körperschaftsteuerlichen
Abzugsbeschränkung.

FG Köln, Urteil vom 28. Oktober 2021
Az. 1 K 2563/17 (nicht rechtskräftig)

Verlust einer KG bleibt nach
Eigentümerwechsel verrechenbaar
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DER FALL

Eine GmbH, die Enkelgesellschaft einer
AG ist, ist als Kommanditistin an einer
im Immobilieninvestmentbereich tätigen
Kommanditgesellschaft beteiligt, die hohe
Verluste erzielt. Diese Verluste werden
der GmbH als Mitunternehmerin anteilig
zugerechnet und sind damit nicht abzieh-
bar, sondern nur nach § 15a Abs. 4 EStG
verrechenbar. Das bedeutet, dass die Ver-
luste die Gewinne aus der Kommandit-

beteiligung, die der GmbH zurechenbar
sind, in späteren Wirtschaftsjahren min-
dern. Im Jahr 2014 kommt es bei der AG
zu einem vollständigen Anteilseigner-
wechsel. Das Finanzamt ist der Ansicht,
dassmit diesemWechsel des Eigentümers
auch die verrechenbaren Verluste der
GmbH aus der Kommanditbeteiligung an
der Personengesellschaft untergegangen
sind.
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DIE FOLGEN

Das Finanzgericht Köln erteilt der Auffas-
sung der Finanzverwaltung eine klare
Absage. Es führt zur Begründung an: Ver-
luste einer Personengesellschaft können
bei Vorliegen eines negativen Kapital-
kontos des Kommanditisten überhaupt
nicht zur Körperschaft durchdringen.
Daher kann die GmbH die Verluste als
Kommanditistin auf Ebene der Personen-

gesellschaft weiterhin mit den ihr zuzu-
rechnenden Gewinnen aus der Komman-
ditbeteiligung in späteren Wirtschafts-
jahren verrechnen. Das Finanzgericht hat
die Revision wegen grundsätzlicher Be-
deutung der Rechtssache zugelassen. Sie
wurde auch eingelegt und ist beim Bun-
desfinanzhof anhängig (Az. IV R 27/21).
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WAS IST ZU TUN?

Gerade bei Projektentwicklungsgesell-
schaften in Form von KGs sind verrechen-
bare Verluste nach § 15a EStG zumindest
in der Anfangsphase eines Projekts durch-
aus üblich. Für sie hat die Entscheidung
des FG Köln daher eine hohe praktische
Relevanz. Würde man der Auffassung
der Finanzverwaltung folgen, so führte
ein unmittelbarer oder mittelbarer An-
teilseignerwechsel vonmehr als 50% auch
bei der Personengesellschaft zu einem
Wegfall des dem jeweiligen Kommandi-
tisten zuzurechnenden verrechenbaren
Verlustes. Das Ergebnis wäre eine über-
schießende und damit systemwidrige

Besteuerung, weil dieser Verlust beispiels-
weise bei einemVerkauf desMitunterneh-
meranteils nicht mehr zur Verrechnung
zur Verfügung stünde. Da die Entschei-
dung noch nicht rechtskräftig ist, ist Ge-
sellschaften mit Beteiligung an Immo-
bilien- oder Projektentwicklungsgesell-
schaften in der Rechtsform der KG zu
raten, die entsprechenden Steuerbe-
scheide mit Blick auf die Entscheidung
des FG Köln offen zu halten, sofern ein
mehr als 50%iger Anteilseignerwechsel
erfolgt ist. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwältin
Sabrina Greubel

von Hogan Lovells
Quelle: Hogan Lovells

Mietrecht. Bei Lärm- und
Schmutzimmissionen durch Bauarbeiten auf
benachbarten Grundstücken, die erst nach
Abschluss des Mietvertrages beginnen, kann
keine Mietminderung geltend gemacht
werden.

BGH, Urteil vom 24. November 2021
Az. VIII ZR 258/19

Großbaustelle in der Nachbarschaft
ist kein Mietmangel
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DER FALL

Die Kläger haben seit 2011 eine Wohnung
vomBeklagten angemietet. Ab 2017 führte
ein Nachbar auf dem gegenüberliegenden
Grundstück umfangreiche Bauarbeiten
durch, um mehrgeschossige Wohnge-
bäude zu errichten. Die Kläger machten
Mietminderung wegen Mangels der Miet-
sache aufgrund erhöhten Baulärms und
Staubentwicklung geltend, sie forderten

klageweise die Rückzahlung von zu viel
gezahlterMiete. Inder Erstinstanzundder
Berufungsinstanz wurde den Mietern
teilweise ein Minderungsrecht zugespro-
chen. Der Bundesgerichtshof hat nun
das Berufungsurteil aufgehoben und den
Rechtsstreit an die Vorinstanz zur weite-
ren Verhandlung zurückverwiesen.
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DIE FOLGEN

Der Bundesgerichtshof rügte die typi-
sierende Betrachtung der Vorinstanz,
wonach Vermieter und Mieter eine
stillschweigende Beschaffenheitsverein-
barung darüber treffen, dass eine Miet-
wohnung nicht von Baulärm betroffen sei,
da selbst in Großstädten auf die meisten
Wohnungen keine derartigen Immissio-
nen einwirkten. Eine Beschaffenheitsver-
einbarung liegt laut BGH nur vor, wenn
nach dem objektiv zu bestimmenden
Empfängerhorizont des Vermieters der

Mieter das Ausbleiben von Baulärm als
entscheidenden Umstand für die Nutz-
barkeit der Wohnung ansieht und der
Vermieter demzumindest stillschweigend
zustimmt. Für die weitere Verhandlung
der Vorinstanz ist daher maßgeblich, ob
das Ausbleiben von Baulärm und sonsti-
gen baubedingten Immissionen nach der
Verkehrsanschauung sowie nach Treu
und Glauben im Einzelfall die Vorausset-
zung des vertragsgemäßen Gebrauchs ist.
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WAS IST ZU TUN?

Der Grundgedanke der Entscheidung ist
auch auf gewerbliche Mietverhältnisse
übertragbar.GemäßdemBundesgerichts-
hof ist stets konkret am Einzelfall
zu prüfen, inwieweit die Parteien – zu-
mindest stillschweigend – eine Beschaf-
fenheitsvereinbarung in Bezug auf bau-
bedingte Immissionen wie Baulärm und
Staubeinwirkungen getroffen haben. So-
weit bei Vertragsschluss derartige Be-
einträchtigungen bereits vorliegen oder
zukünftige zu erwarten sind, empfiehlt
sich eine ausdrückliche mietvertragliche

Beschaffenheitsvereinbarung darüber, ob
die jeweiligen Immissionen einen zur
Mietminderung berechtigenden Mangel
der Mietsache darstellen oder nicht.
Auch unabhängig von konkreten Bau-
maßnahmen ist grundsätzlich eine Be-
schaffenheitsvereinbarung möglich, je-
doch sind bei formularvertraglichen
Regelungen die AGB-rechtlichen Vorga-
ben zu beachten: Die Vertragsgestaltung
muss transparent sein und darf nicht
zulasten der Vertragspartei des Verwen-
ders gehen. (redigiert von Anja Hall)

ANZEIGE


